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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Aufgrund der vom Parlament verabschiedeten Sparmassnahmen beschloss die Pro
Helvetia, ihr Budget nicht linear um die entgangenen Beiträge, sondern
schwerpunktmässig zu kürzen. 1993 soll bei der Literaturförderung, der
Erwachsenenbildung und den für das Ausland bestimmten Publikationen gespart
werden. Im darauffolgenden Jahr werden die Bereiche Theater, Musik und Tanz
finanziell beschnitten. 1995 sollen die visuellen Künste sowie der Kulturaustausch mit
dem Ausland die Leidtragenden der Sparmassnahmen sein. 1

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.11.1992
MARIANNE BENTELI

Die SPK-NR reichte im Herbst 2016 eine Motion ein, mit welcher sie den Erhalt des
Polit-Forums Käfigturm absichern wollte. Sie forderte sowohl den Bundesrat als auch
die Ratsbüros auf, sich ab 2018 im Rahmen eines mindestens vier Jahre dauernden
Leistungsvertrags finanziell an einer von Kanton, Stadt und Burgergemeinde Bern sowie
kirchlichen Organisationen zu gründenden Stiftung zu beteiligen. Bereits im
Spätsommer hatte die SPK-SR eine gleichlautende Motion (16.3627) eingereicht.
Während diese aber von der gesamten Kommission unterstützt wurde, beantragte in
der Nationalratskommission eine bürgerliche Minderheit (14 zu 10 Stimmen) – angeführt
von der SVP –, die Motion abzulehnen. 
Der Stein des Anstosses liegt in den Entlastungsmassnahmen, welche im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 2017–2019 angesetzt wurden: Ursprünglich sollte diese für
die politische Bildung der gesamten Schweizer Bevölkerung so wichtige Institution per
Ende 2016 eingestellt werden. Da sich aber aus der Politik und der Zivilgesellschaft
grosser Widerstand erhoben hatte, willigte der Bundesrat ein, das Forum für ein
weiteres Jahr weiterzuführen, um die Möglichkeit einer adäquaten Nachfolgeregelung
zu gewährleisten. Dass sich der Bundesrat nach 2018 aber gänzlich aus der
Verantwortung ziehen möchte, wollen die Motionäre so nicht hinnehmen. Die vier
bereits zuvor erwähnten bernischen Institutionen haben sich, zwecks Gründung einer
entsprechenden Stiftung, zusammengeschlossen und sind bereit, jährlich je CHF
150'000 für den Erhalt der Forums beizusteuern. Diese könnten sich aber nur dann
diesem Engagement verpflichten, wenn sie die Zusage des Bundes hätten, sich
ebenfalls jährlich mit rund CHF 400'000 an dieser Verbundlösung zu beteiligen.
Sowohl der Bundesrat als auch die Ratsbüros beantragten die Ablehnung der Motion.
Die von ihnen ergriffene Massnahme entspreche genau der stets vom Parlament
angeführten Forderung des Aufgabenverzichts und sei auch im Sinne der durch den
Finanzplan 2018–2020 vorgegebenen Schuldenbremse unvermeidlich. Zudem sei bis
anhin keine gesetzliche Grundlage vonnöten gewesen, da das Forum im Rahmen der
Bedarfsverwaltung betrieben wurde. Für die geforderte Subventionierung externer
Institutionen sei eine solche Grundlage aber explizit erforderlich, müsste jedoch zuerst
geschaffen werden. Das Ratsbüro des Nationalrates betonte indessen, dass dieser
Rückzug keinesfalls gleichbedeutend mit dem expliziten Aufgabenverzicht der
Vermittlung von politischem Wissen um die Funktionsweise der hiesigen Institutionen
sei. Die Arbeit des Polit-Forums könne an den eigentlichen Ort des Geschehens – ins
Parlamentsgebäude – verlagert und dort in Abstimmung mit bestehenden
Informationstätigkeiten weiterentwickelt werden.
Das Anliegen der Motionäre wurde gleichentags sowohl im Nationalrat (82 zu 103
Stimmen bei einer Enthaltung), als auch im Ständerat (14 zu 18 Stimmen bei einer
Enthaltung) abgelehnt. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MELIKE GÖKCE

Mit der Motion 16.3633 konnte zwar die Absicht des Bundes, seine finanzielle
Beteiligung am Polit-Forum Käfigturm zu beenden, nicht abgewendet werden, jedoch
konnte die ursprünglich für Ende 2016 angesetzte Frist um ein Jahr auf Ende 2017
verlängert werden. Weil man um die Bedeutung dieser für die politische Bildung so
relevanten Institution wusste, wollte man einen gewissen Spielraum für die konkrete
Nachfolgeregelung ermöglichen. Ende April 2017 stand schliesslich fest, dass die
Bundeskanzlei und die Parlamentsdienste das Polit-Forum auf den 1. Juli 2017 einer
neuen Trägerschaft bestehend aus Stadt, Kanton und Burgergemeinde Bern übergeben
können. Diese wird während einer Übergangsphase bis Ende 2017 den Betrieb erst

ANDERES
DATUM: 20.04.2017
MELIKE GÖKCE
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reduziert aufnehmen. Bis Ende 2021 werde der Bund die Räumlichkeiten der neuen
Trägerschaft mietfrei zur Verfügung stellen. 3

So zahlreich die Themenvielfalt in der Politik ist, so schwer ist es auch, stets eine
trennscharfe Unterscheidung der themenspezifischen Verwaltungszuständigkeiten
vorzunehmen. Zwei Politikbereiche, die offensichtlich solche Schnittstellen
begünstigen, stellen die Bildung und die Kultur dar; seien sie doch «quasi zweieiige
Zwillinge», wie Nationalrätin Quadranti (bdp, ZH) zu argumentieren wusste. Daher
erbitte sie den Bundesrat, in einem Postulat aufzuzeigen, welche Massnahmen ergriffen
werden können, damit Sachfragen, die sowohl im einen als auch im anderen
Politikbereich angesiedelt sind, durch beide Verwaltungseinheiten (SBFI und BAK)
zugleich gelöst werden könnten. So zeige sich die Problematik der bisherigen Praxis
beispielsweise deutlich in der Umsetzung des Art. 67a BV «Musikalische Bildung»:
Obschon der Artikel auf die Bildung fokussiere, werde dessen gesetzliche Umsetzung im
Rahmen des KFG und damit durch das BAK geregelt, was folglich lediglich den
Kulturaspekt, nicht aber den Bildungsaspekt berücksichtige. Da dieses «Entweder-
Oder» nicht zeitgemäss sei und oft auch beste Lösungen verhindere, müsse nun eine
Möglichkeit geschaffen werden, wie solche Themenbereiche zwei Ämtern zugeteilt
werden könnten. 
Der Bundesrat befürwortete den Vorstoss und teilte mit, dass er die Frage der
Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024
beantworten werde. Auch im Nationalrat schien es keine Einwände zu geben, wurde das
Postulat doch stillschweigend angenommen. 4

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
MELIKE GÖKCE

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass das Stimmverhalten stark vom Links-
Rechts-Gegensatz gekennzeichnet war. Die politische Mitte, welche der Initiative nur in
jedem dritten Fall ablehnend gegenüberstand, trug somit wesentlich zum Ausgang der
Abstimmung bei. Im Gegensatz zu den nach den Abstimmungen geäusserten
Vermutungen, dass viele linke Frauen die Initiative unterstützt hätten, zeigte die Vox-
Analyse ein anderes Bild: Frauen aus dem linken Lager stimmten mit 16% der Initiative
sogar noch weniger häufig zu als linke Männer (21%). Im rechten Lager stiess die
Initiative jedoch bei den Frauen auf stärkere Zustimmung. Als stärkste soziostrukturelle
Erklärungsgrösse zum Abstimmungsverhalten identifizierten die Autoren der Vox-
Analyse die Bildung. Während drei Viertel aller Personen mit Lehrabschluss ein Ja in die
Urne legten, waren es bei den Fachhochschul- und Universitätsabgängern noch deren
34%. Ferner stimmten Personen, die der Einwanderung von Ausländern negativ
gegenüberstehen und solche, welche für eine traditionsbewusste Schweiz einstehen,
der Initiative überaus deutlich zu. Interessant war jedoch, dass auch Personen, welche
eine Chancengleichheit von Schweizern und Ausländern befürworten und solche, die
ein modernes Bild der Schweiz vertreten, in knapp 40% der Fälle die Initiative
unterstützten. Auch die Stimmenden, welche von einer sehr guten Verträglichkeit der
schweizerischen und der islamischen Lebensweise ausgehen, stimmten der Initiative
mit 49% Ja-Anteil zu. Das Abstimmungsergebnis ist somit nicht allein als Ausdruck der
Fremdenfeindlichkeit zu verstehen. Die Hauptargumente der Pro-Seite, dass das
Minarett ein reines Machtsymbol darstelle, ein Zeichen gegen die Islamisierung des
Westens gesetzt werden müsse und die Ausübung der christlichen Religion in
islamischen Staaten ebenfalls eingeschränkt wird, führten laut den Autoren der Studie
zum Abstimmungserfolg: Über 80% der Ja-Stimmenden unterstützten diese Aussagen
jeweils. Dem Hauptargument der Gegner, dass das Minarettverbot gegen die
Menschenrechte verstosse, stimmten jedoch nur 62% der Nein-Stimmenden zu. Das
Argument, dass der Islam die Frau unterdrücke, schien ebenfalls nicht massgebend zum
Abstimmungserfolg beigetragen zu haben, obwohl dem 87% der Befürworter
zustimmten. Auch über drei Viertel der Gegner stützten diese Aussage, waren aber
offensichtlich nicht der Ansicht, dass ein Minarettverbot zur Lösung dieses Problems
beitragen könne. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER
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Buchmarkt

Ende November erschien der erste Band des «Historischen Lexikons der Schweiz»
(HLS). Damit wurde das grösste je vom Bund unterstützte geisteswissenschaftliche
Projekt gedruckt greifbar. Das Grobkonzept für das HLS wurde ab 1985 entworfen, 1987
bewilligte der Bund das Vorhaben und finanzierte es ab 1988 mit durchschnittlich CHF
3 Mio. pro Jahr. Das Werk wird dereinst auf 9'600 Seiten 36'000 Artikel umfassen und
erscheint gleichzeitig in Deutsch, Französisch und Italienisch. 6

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.11.2002
MARIANNE BENTELI

Sprachen

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) unterstützte
im Rahmen des für 2001 ausgerufenen «Europäischen Jahres der Sprachen» eine
Schweizer Version des «Europäischen Sprachenportfolios» (ESP). Dabei handelt es sich
um ein persönliches Dokument, mit dem Jugendliche nach Beendigung der Volksschule
und Erwachsene ihre Kenntnisse in anderen Sprachen differenziert erfassen und
darstellen können. Eine wichtige Funktion des ESP ist es, Sprachkenntnisse durch den
Bezug auf eine gemeinsame europäische Skala national und international vergleichbar
zu machen. Die EDK empfahl den Kantonen, die Voraussetzungen zur Einführung des
Portfolios ab dem 9. Schuljahr zu schaffen. 7

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 02.03.2001
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm eine Motion seiner SPK an, die den Bundesrat beauftragt, im
Entwurf des Voranschlages für das Jahr 2002 den Kredit für
Verständigungsmassnahmen um CHF 1 Mio. aufzustocken. Dieser Betrag soll der
Mitfinanzierung des Projekts «Exchange» (Schüleraustausch zwischen den
Sprachregionen anlässlich der Expo 02) zugute kommen und wurde an die Bedingung
geknüpft, dass eine Koordination des Projekts durch die Standortkantone in
Zusammenarbeit mit der CH-Stiftung erfolgt. Der Bundesrat zeigte sich bereit, das
Projekt im Sinn des verständigungspolitischen Verfassungsauftrags zu unterstützen. Da
er vor einer bindenden Zusage über die Höhe des Kredits die offenen Fragen mit den
Kantonen erörtern wollte, beantragte er ergebnislos Überweisung als unverbindliches
Postulat. Der Ständerat hiess die Motion ebenfalls gut. 8

MOTION
DATUM: 06.06.2001
MARIANNE BENTELI

Die EDK konnte sich erneut nicht auf eine verbindliche Fremdsprachenregelung
einigen. 15 Kantone votierten für eine regionale Lösung (Ost- und Zentralschweiz,
Westschweiz und Kantone an der Sprachgrenze), einer stimmte dagegen, acht
enthielten sich der Stimme. Damit wurde die für einen bindenden Entscheid
notwendige Zweidrittelsmehrheit knapp verfehlt. Nach dem Scheitern einer
Konsenslösung bleibt es den Kantonen überlassen, welcher Fremdsprache sie die
Priorität einräumen wollen. Mit den im Berichtsjahr von weiteren Kantonsregierungen
(Bern und Schaffhausen) gefällten Entscheiden zeichneten sich zwei
«Sprachenteppiche» im Primarschulunterricht ab: In der Westschweiz und in den
Deutschschweizer Kantonen entlang der Sprachgrenze wird vorderhand noch Deutsch
resp. Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet, der Rest des Landes wechselt in
den nächsten Jahren zu Englisch.
Auch Uri, das 1994 als einziger Kanton Frühitalienisch eingeführt hatte, gibt ab dem
Schuljahr 2004/2005 Frühenglisch den Vorzug.
Der Kanton Tessin will auf ein gleichberechtigtes Erlernen von Französisch (1.
Fremdsprache), Deutsch und Englisch setzen, allerdings löst auch hier Englisch als 2.
Fremdsprache Deutsch ab. 9

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.12.2001
MARIANNE BENTELI

Am 18. Mai 2015 wurde den aussenpolitischen Kommissionen der jährliche Bericht über
die Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF)
vorgelegt. Sowohl der Stände- als auch der Nationalrat kamen dem Vorschlag der
Kommissionen entgegen und nahmen den Bericht stillschweigend zur Kenntnis. 
Seit Oktober 1989 vertritt die Schweizer Sektion die Bundesversammlung in der APF und
stellt somit eine der aktuell 81 Sektionen der interparlamentarischen Organisation. Die
APF reflektiert und bezeugt, nebst ihrer Funktion als Konsultativorgan des sogenannten
"Frankophonie-Gipfels" (Konferenz der Staats- und Regierungschefs frankophoner
Länder), auch die Vielvölkerkultur in der Frankophonie. 
Ständerat Didier Berberat (sp, NE) betonte explizit, dass die Delegation, auch wenn sie
sich grundsätzlich aus frankophonen Parlamentsmitgliedern zusammensetze, –

BERICHT
DATUM: 20.01.2015
MELIKE GÖKCE
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innerhalb des Netzes von über 60 Ländern aus fünf Kontinenten – stets die Vertretung
gesamtschweizerischer Interessen vor Augen habe und die Schweizer Vorschläge in den
internationalen Gremien auch auf grosse Akzeptanz stiessen. 
Der Fokus der Schweizer Delegation liege schon seit einigen Jahren auf den
Themengebieten der Bildung und der Gesundheit. Auf grosses Interesse stosse hierbei
das für die Schweiz spezifische duale Bildungssystem, welches zwar aufgrund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht Eins zu Eins in den anderen Ländern
übernommen werden könne, aber schon erste Projekte der Zusammenarbeit aufzeige.
Ebenfalls im Bereich der Bildung konzentriere man sich speziell im Rahmen des
RESCIF-Projekts auf Online-Kurse, welche dabei helfen sollen, besonders in
Schwellenländern die Qualität der Hochschulbildung zu steigern. Auf dem Gebiet der
Gesundheit engagiere sich die Delegation insbesondere gegen die benachteiligende
Gesetzgebung für bestimmte Risikogruppen im Kampf gegen HIV/Aids, um diesen
Gruppen den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen zu vereinfachen. Diese drei
Themen werden sodann auch Gegenstand der 41. Plenarsitzung sein, welche in Bern
stattfinden wird. 10

Ein Postulat Bugnon (svp, VS) wurde in der Wintersession 2015 unbehandelt
abgeschrieben, da der Urheber bei den Wahlen im Oktober nicht mehr angetreten war
und keines der gewählten Parlamentsmitglieder das Postulat übernommen hatte. Der
Bundesrat wäre mit dem Vorstoss beauftragt worden, einen Bericht über das Verhältnis
von Mehrsprachigkeit und nationalem Zusammenhalt zu erstellen. Dies, weil die
verschiedenen Kantonsparlamente in letzter Zeit bezüglich des
Fremdsprachenunterrichts auf Primar- und Sekundarstufe Entscheide gefällt hätten,
die meist zu emotionalen Reaktionen geführt hätten. Der Bundesrat hatte bereits ein
Jahr zuvor das Postulat in seiner Stellungnahme zur Ablehnung beantragt. 11

POSTULAT
DATUM: 03.12.2015
MELIKE GÖKCE

Eine im Frühjahr 2014 von der Sozialdemokratischen Fraktion eingereichte Motion, die
eine verstärkte Förderung der Mittel, Ressourcen und Programme zur Erreichung der
im Sprachengesetz festgelegten Spracherwerbsziele forderte, wurde in der
Frühjahrssession 2016 abgeschrieben, nachdem sie zwei Jahre lang nicht behandelt
worden war.
Der Bundesrat hatte die Motion zu Ablehnung beantragt, da er zunächst die Resultate
der Bilanz des Harmonisierungsprozesses abwarten wollte. 12

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

In der Sommersession 2016 legten die aussenpolitischen Kommissionen sowie die
Delegation der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF) beiden Räten
wiederum den Jahresbericht vor. Der Bericht wurde von beiden Räten zur Kenntnis
genommen.
Der vorgelegte Bericht fokussierte auf die 41. Plenarsitzung, welche im Juli 2015 unter
dem Thema "Förderung des Zugangs zu einer qualitativ guten Ausbildung für alle: eine
vorrangige Herausforderung für die Frankophonie" in Bern stattgefunden hatte. Für
Christian Levrat (sp, FR) als Vertreter der Kommission war Bern insofern ein
Veranstaltungsort von grosser Bedeutung, da er nicht nur eine Verbundenheit der
französischsprechenden, sondern der gesamten Schweiz mit der APF aufzeige. Die
Schweiz als Gastgeberland konzentrierte ihre Zielerläuterung auf ihre
Kernkompetenzen, wobei sie die Gastländer ebenfalls ersuchte, ihre Massnahmen in
den entsprechenden Bereichen zu erläutern. Diese seien zum Einen im Bereich des
dualen Bildungssystems, insbesondere in der Verbesserung der Berufsbildung, und dem
Ausbau des Fernunterrichts in Form von Online-Studiengängen (MOOCs) festzulegen.
Zum Anderen – auch als persönlicher Effort von Christian Levrat  – sei die Förderung
der Menschenrechte in Bezug auf die Bekämpfung von HIV/Aids in den Mitgliedsländern
hervorzuheben. Dies soll mit einem gesonderten Fokus auf die Frage der
Homosexualität und deren Thematisierung in diesen Ländern geschehen. Das Résumé
der Schweizer Delegation fiel durchwegs positiv aus, zumal sie die Gelegenheit nutzen
konnte, einen zusätzlichen Ausbau ihres Beziehungsnetzes anzugehen. 13

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
MELIKE GÖKCE
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Im Juli 2016 schickte der Bundesrat eine Änderung des Sprachengesetzes in die
Vernehmlassung. Damit sollte die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts in der
obligatorischen Schule von Bundesseite verstärkt werden, womit der Bund jedoch in ein
Hoheitsgebiet der Kantone eingreifen wollte. Der Bundesrat holte weit aus, um diesen
Eingriff zu rechtfertigen. Mit der Volksabstimmung 2006 wurde die Bundesverfassung
so geändert, dass zentrale Eckwerte des obligatorischen Schulwesens interkantonal
harmonisiert werden. Unter die verfassungsrechtliche Bestimmung der Harmonisierung
fällt auch der Sprachenunterricht. Die Kantone kamen dem Verfassungsauftrag mit dem
HarmoS-Konkordat nach, das unter anderem regelt, dass die erste Fremdsprache
spätestens ab dem 3. Schuljahr und eine zweite Fremdsprache spätestens ab dem 5.
Schuljahr („Modell 3/5“) unterrichtet werden muss. Dieses Modell erfüllten 2016 23
Kantone, obwohl nur 15 dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind. Einzig die Kantone
Aargau, Uri und Appenzell-Innerhoden kamen dieser Vorgabe nicht nach, sie sind dem
HarmoS-Konkordat allerdings auch nicht beigetreten. Der Bundesrat respektiere die
erreichten Harmonisierungsfortschritte der Kantone, nehme aber zugleich zur
Kenntnis, dass es in diversen Kantonen Vorstösse gebe, die „den Unterricht in einer
zweiten Landessprache in der Primarschule ab dem Schuljahr 2017/18 in Frage stellen“,
hiess es in der Vernehmlassungsvorlage. Solche Vorstösse gebe es in den Kantonen
Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich und sie
würden tendenziell die bereits erreichte Harmonisierung gefährden, so die Beurteilung
des Bundesrates. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesrat den Bund in der Pflicht,
sprachenpolitisch einzugreifen. Er schickte drei Varianten in die Vernehmlassung.
Variante 1 würde das Sprachengesetz so abändern, dass der Unterricht einer zweiten
Landessprache spätestens zwei Jahre vor Ende der Primarschule (also ab dem 5.
Primarschuljahr) beginnen muss (gleicher Wortlaut wie die parlamentarische Initiative
14.459). Variante 2 würde das Modell 3/5 des HarmoS-Konkordats im Gesetz verankern.
Die dritte Variante stellte die sanfteste Intervention dar und wurde vom Bundesrat
bevorzugt: Hier wird den Kantonen vorgeschrieben, dass der Unterricht in der zweiten
Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit andauern soll. Die Medien sprachen indes von einer „Drohkulisse“, die
Innenminister Berset mit dem neuen Gesetz aufbauen wolle, um die einzelnen
kantonalen Vorlagen in die vom Bundesrat gewünschte Richtung zu lenken. Bereits im
Juni 2016 stellte die EDK in einem Brief an Bundesrat Berset klar, dass sie vor dem
Hintergrund, dass über 20 Kantone das Modell 3/5 umgesetzt hätten, eine Intervention
des Bundes für unverhältnismässig halte. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
beurteilten das Vorgehen des Bundesrates auch als wenig opportun: Eine allfällige
Volksabstimmung über dieses Gesetz könnte zu einer  „nationalen Zerreissprobe“
werden, monierten sie.

Rund fünf Monate später krebste der Bundesrat zurück. Er gab im Dezember 2016 nach
Beurteilung der Vernehmlassungsantworten bekannt, dass er seine Bestrebung, das
Sprachengesetz zu ändern, vorerst auf Eis legen werde. Die grosse Mehrheit der
Kantone und ein Teil der Parteien hätten im Vernehmlassungsverfahren geantwortet,
dass sie eine Intervention des Bundes für „verfrüht, unverhältnismässig und politisch
nicht opportun“ hielten. Der Bundesrat kam zum Schluss, dass damit die
Voraussetzungen für eine Regelung auf Bundesebene nicht gegeben seien. Berset
verwies während der Pressekonferenz auch auf positive Entwicklungen in den Kantonen
im Verlaufe des Herbstes 2016. Im Kanton Thurgau etwa beschloss die Kantonsregierung
im September, dass das Parlament erneut über eine Vorlage abstimmen muss, die es
eigentlich im April 2016 bereits in die Vernehmlassung geschickt hatte und mit welcher
der Französischunterricht von der Primarschule in die Sekundarschule verschoben
werden sollte. Zudem gab es im Herbst Abstimmungen in den Kantonen Schaffhausen,
St. Gallen und Thurgau, deren Ausgang als Bekenntnis dieser Kantone zum Lehrplan 21
und zum HarmoS-Konkordat gewertet wurden. Der Bundesrat behielt sich aber vor, die
Voraussetzungen für eine Intervention des Bundes neu zu prüfen, sollte ein Kanton
entscheidend von der harmonisierten Lösung in der Sprachenfrage abweichen, etwa
durch den Beschluss, eine zweite Landessprache nicht ab der Primarstufe oder nicht
durchgehend bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu unterrichten. Damit blickte
Berset in erster Linie auf das Jahr 2017, denn auch in diesem Jahr wird das
Frühfranzösisch in einigen Kantonen direkt oder indirekt zur Abstimmung kommen. In
diesem Sinne blieb „eine reduzierte Drohkulisse“ (NZZ) des Bundes bestehen. Die EDK
zeigte sich erfreut über den Entscheid des Bundesrates, die Pläne einer Revision des
Sprachengesetzes vorerst wieder in der Schublade zu versorgen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2016
SAMUEL BERNET
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Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 15

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

Die Auffassung, dass die Mehrsprachigkeit eine der Grundfeste der kulturellen Identität
der Schweiz darstelle und eine immanente Rolle im viel besagten nationalen
Zusammenhalt einnehme, ist unter den Schweizer Parlamentarierinnen und
Parlamentariern kein Novum und wird auch gerne für eine adäquate
Argumentationsstruktur beigezogen. So auch von Nationalrätin Marchand-Balet (cvp,
VS), die mit ihrer Motion beim Bundesrat eine Erhöhung des Kredits für die Förderung
des Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften innerhalb des Gesamtkredits der
Kulturbotschaft 2016–2020 beantragte. Bei der Förderung des Erwerbs und der
Vertiefung einer zweiten Landessprache während der obligatorischen Schulzeit und der
Berufsbildung komme dem Bund eine wichtige Rolle zu, die aber auch entsprechender
Mittel bedürfe. Diese seien in der Kulturbotschaft zwar auch vorgesehen, machten aber
im Vergleich zum Gesamtkreditvolumen lediglich einen marginalen Anteil aus.
Der Bundesrat liess in seiner Stellungnahme verlauten, dass er die Ansicht der
Motionärin bezüglich der Relevanz von Sprachaufenthalten durchaus teile, da diese
nebst der Möglichkeit eines Kulturaustausches auch die Sprachkompetenzen förderten.
Mit dem Verweis auf seine Antwort zur Motion Trede (gp, BE; Mo. 14.3949) und die
laufenden Arbeiten zur Strategie «Austausch und Mobilität» von Bund und Kantonen,
welche die Grundlage zum Bericht in Erfüllung des Postulats der WBK-NR (Po. 14.3670)
darstellen werde, beantragte er die Motion aber zur Ablehnung. Der ausstehende
Bericht werde als Grundlage für die Vorbereitungen der Kulturbotschaft 2021–2024
beigezogen und allfällige Massnahmen in diesem Rahmen vorgelegt werden. Des
Weiteren wäre eine Erhöhung der Mittel zum jetzigen Zeitpunkt, unter Berücksichtigung
des aktuellen Finanzhaushaltes, nicht angebracht.
Der Nationalrat schien hingegen in der Sommersession 2019 vom pekuniär gesteuerten
Argument des Bundesrates nur sehr bedingt überzeugt zu sein und überwies die Motion
mit einer Mehrheit von 98 zu 70 Stimmen (9 Enthaltungen) an den Ständerat. 16

MOTION
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE

In der Herbstsession 2019 machte der Ständerat kurzen Prozess mit der Motion
Marchand-Balet (cvp, VS): Der Antrag auf Erhöhung des Kredits für die Förderung des
Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften wurde stillschweigend gemäss dem
einstimmigen Antrag der WBK-SR abgelehnt. Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH)
bekundete zwar grosse Sympathien für den Vorstoss, zweifelte aber die konkrete
Umsetzbarkeit des Anliegens aufgrund des Zeitplans an. Den Kredit der Kulturbotschaft
2016–2020 mittels einer Motion zu erhöhen, sei nicht zielführend, zumal sich die
Kulturbotschaft 2021–2024 bereits seit Ende Mai in der Vernehmlassung befinde. Da
die Vorlage aber bereits eine Erhöhung für den Sprachaustausch um CHF 10 Mio.
vorsehe, sei der Plan, dass der Bundesrat diesen Aspekt dann in der Folgebotschaft
umsetze. Somit sollten die zusätzlich geforderten Mittel zur Verfügung stehen, womit
das Anliegen der Motion bereits in der Kulturbotschaft aufgenommen und erfüllt
wäre. 17

MOTION
DATUM: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE
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Fahrende

Obwohl die im März 2015 eingesetzte Arbeitsgruppe für Fahrende unter Beobachtung
des BAK ursprünglich bereits Ende 2015 einen Aktionsplan zur Verbesserung der
fahrenden Lebensweise und Förderung der Kultur von Jenischen, Sinti und Roma
vorlegen wollte, konnten diese Arbeiten aufgrund grösserer Differenzen sowie des
vorbelasteten Verhältnisses zwischen den Behörden und den Minderheiten auch Ende
2016 noch nicht abgeschlossen werden. Kurz vor Weihnachten informierte das BAK
aber ausführlich über den Zwischenstand der Arbeiten und legte einen ersten Entwurf
eines solchen Aktionsplans vor. Uneinig sei man sich vor allem im Bereich der Bildung,
ist dem Zwischenbericht zu entnehmen. Gemäss aktueller Handhabung besuchen die
Kinder von Fahrenden im Winter die Schule am Ort ihres Standplatzes und werden
während der fahrenden Zeit von Frühling bis Herbst von unterwegs aus unterrichtet.
Während die Behörden das Bildungsangebot insbesondere während der
Sommermonate durch eine engere schulische Betreuung verbessern wollten, sahen
sich die Vertreterinnen und Vertreter der Fahrenden-Organisationen an die
traumatisierende und behördlich geduldete Pro-Juventute-Aktion „Kinder der
Landstrasse“ erinnert, die in der Wegnahme und Fremdplatzierung von Kindern
fahrender Eltern resultierte, und wehrten sich gegen zusätzliche staatliche
Unterstützungsangebote. Der Aktionsplan sieht sowohl Massnahmen vor, die der Bund
in eigener Kompetenz umsetzen kann, als auch solche, die nur in Zusammenarbeit mit
kantonalen Behörden erfolgen können. Bezüglich ersteren soll die Stellung der Stiftung
Zukunft für Schweizer Fahrende durch personelle Wechsel und Erweiterungen sowie
durch zusätzliche finanzielle Mittel gestärkt sowie Projekte zur Förderung der Sprache
und Kultur der Minderheiten gefördert und auf diese Weise ihre Anerkennung erhöht
werden. Einen ersten Schritt zur Erreichung dieses Ziels unternahm Bundesrat Alain
Berset bereits im Herbst 2016 durch eine Ansprache an der Feckerchilbi, wobei er einer
Bitte nachkam, welche die Minderheiten in einer im April eingereichten Petition
geäussert hatten: Der Begriff „Fahrende“ sei zu diffus und trage der grossen Mehrheit
der Jenischen und Sinti, nämlich den sesshaften Mitgliedern dieser Gruppe, zu wenig
Rechnung, weswegen die Begriffe Jenische und Sinti zu verwenden seien. Dies
hingegen kam bei Vertretern der Roma nicht gut an, die sich in der Rede übergangen
fühlten. Der Verein Romano Dialog und die Roma Foundation verschafften sich in der
Folge in den Medien Gehör, um gegen die in der Bevölkerung herrschenden Vorurteile
gegenüber ihrer Gruppe anzukämpfen. Unterstützung erhielten die Roma dabei auch
von der Gesellschaft für bedrohte Völker, die einen Lokalpolitiker wegen seiner
Äusserungen gegenüber Roma auf Verletzung gegen die Antirassismusstrafnorm
anklagte, sowie durch ein von einem Historiker erstelltes Gutachten, das ihrer
Forderung nach Anerkennung als nationale Minderheit zum Erfolg verhelfen soll.
Die Mitwirkung der Kantone sei neben den Bereichen Bildung und Soziales auch bei der
Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen gefragt, führte der Bericht weiter aus.
Auch im aktuellen Jahr haben fehlende Plätze erneut zu Problemen zwischen Behörden
und der fahrenden Gemeinschaft geführt. In diesem Zusammenhang einigte sich das
EDI Mitte Dezember gemeinsam mit der BPUK auf die Erarbeitung eines gemeinsamen
Konzepts. 18

ANDERES
DATUM: 21.12.2016
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE
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Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 19
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